
An das 

Verwaltungsgericht Köln

Postfach 10 37 44 50477 Köln

18.01.2024

K L A G E

███████████████████████

Klägerin / Klägers,

g e g e n

Kommunalverwaltung Much, Hauptstraße 57 53804 Much, 

Beklagte / Beklagter,

wegen:  Anspruch auf Informationserteilung 

vorläufiger Streitwert: 5.000 EUR

Es wird unter Ankündigung folgender Anträge Klage erhoben:

Die Beklagte/Der Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin/dem Kläger
folgende Informationen zugänglich zu machen:  Unter Verweis auf die
Pflicht zur Vorlage eines Energieausweises nach EnEV 2014 §16 Abs. 2
beantrage ich die Herausgabe des - Aktuell gültigen
Energiebedarfsausweis für Sporthalle Hauptschule Sollten Sie nicht
zuständig sein, leiten Sie meine Anfrage bitte gemäß § 4 Abs. 3 UIG an
die zuständige Behörde weiter. Dem Energiebedarfsausweis sollten
Informationen zum Gebäude, dem Primärenergiebedarf sowie
Heizenergieträger und die Modernisierungsempfehlungen entnommen
werden können. Im Falle 1. Der Anmietung des Gebäudes über Dritte
verweise ich auf § 2 Abs. 4 des UIG, nach dem eine informationspflichtige
Stelle über Umweltinformationen verfügt, wenn diese bei ihr vorhanden
sind. Es ist daher irrelevant, wer EigentümerIn des Gebäudes ist. 2. Eines

• 



unter Denkmalschutz stehenden oder der Öffentlichkeit nicht

zugänglichen Gebäudes, verweise ich auf die Vorbildfunktion von

Bundes- und Landesbauten. Es wäre wünschenswert trotzdem einen

Energiebedarfsausweis zu erhalten. 3. Eines anstehenden Umzuges oder

eines ungültigen/ auslaufenden Energiebedarfsausweises, bitte ich Sie

mir das Datum mitzuteilen, zu dem ein Energiebedarfsausweis vorliegen

wird und ihn mir zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu zuschicken. Ich bitte

darum, personenbezogene Daten von Behörden- oder Betriebspersonal

(wie Namen und Unterschriften) soweit erforderlich in den Dokumenten

vor Übermittlung zu schwärzen.

Die Beklagte/Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens.

Begründung

I Sachverhalt

Am 29. September 2020 beantragte die Klägerin/der Kläger über die Plattform

FragDenStaat.de bei der Kommunalverwaltung Much die Zusendung folgender

Informationen: Unter Verweis auf die Pflicht zur Vorlage eines Energieausweises nach

EnEV 2014 §16 Abs. 2 beantrage ich die Herausgabe des - Aktuell gültigen

Energiebedarfsausweis für Sporthalle Hauptschule Sollten Sie nicht zuständig sein, leiten

Sie meine Anfrage bitte gemäß § 4 Abs. 3 UIG an die zuständige Behörde weiter. Dem

Energiebedarfsausweis sollten Informationen zum Gebäude, dem Primärenergiebedarf

sowie Heizenergieträger und die Modernisierungsempfehlungen entnommen werden

können. Im Falle 1. Der Anmietung des Gebäudes über Dritte verweise ich auf § 2 Abs. 4

des UIG, nach dem eine informationspflichtige Stelle über Umweltinformationen verfügt,

wenn diese bei ihr vorhanden sind. Es ist daher irrelevant, wer EigentümerIn des

Gebäudes ist. 2. Eines unter Denkmalschutz stehenden oder der Öffentlichkeit nicht

zugänglichen Gebäudes, verweise ich auf die Vorbildfunktion von Bundes- und

Landesbauten. Es wäre wünschenswert trotzdem einen Energiebedarfsausweis zu

erhalten. 3. Eines anstehenden Umzuges oder eines ungültigen/ auslaufenden

Energiebedarfsausweises, bitte ich Sie mir das Datum mitzuteilen, zu dem ein

Energiebedarfsausweis vorliegen wird und ihn mir zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu

zuschicken. Ich bitte darum, personenbezogene Daten von Behörden- oder

Betriebspersonal (wie Namen und Unterschriften) soweit erforderlich in den Dokumenten

vor Übermittlung zu schwärzen. (Anlage K 1). 

Hierauf reagierte die Beklagte/der Beklagte bis zum heutigen Tage in der Sache nicht. 

II Rechtliche Würdigung

• 



Der Klage ist stattzugeben, da sie zulässig und begründet ist.

1.

Die Verpflichtungsklage ist zulässig. Eines Ausgangsbescheids bzw. eines

(abgeschlossenen) Vorverfahrens im Sinne von § 68 VwGO bedurfte es vorliegend nicht,

da über den Antrag auf Informationszugang vom 29. September 2020 ohne

zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden wurde, § 75 S. 1

VwGO. Seit Antragstellung sind mehr als drei Monate vergangen, vgl. § 75 S. 2 VwGO.

Ein zureichender Grund für die Nichtbearbeitung des Antrags wurde weder mitgeteilt

noch ist ein solcher ersichtlich.

2.

Die Klage ist auch begründet.

Es besteht ein Anspruch gemäß § 4 Abs. 1 IFG NRW bzw. § 3 Abs. 1 Satz 1 UIG iVm § 2

UIG NRW oder § 2 Abs. 1 VIG. Es handelt sich hierbei im Grundsatz um einen

voraussetzungslosen Anspruch auf Informationszugang, der von “jedermann” geltend

gemacht werden kann (vgl. BVerwG, Urteil vom 25. Juni 2015 – 7 C 1/14 –, juris Rn. 37;

BVerwG, Urteil vom 29. August 2019 – 7 C 29/17 –, juris Rn. 14). 

Bei den begehrten Informationen handelt es sich um amtliche Informationen bzw.

Umwelt- oder Verbraucherinformationen und der Antrag wurde bei einer

informationspflichtigen Stelle gestellt. 

Es greifen auch keine Ausschlussgründe, die dem Anspruch auf Informationszugang

entgegenstehen könnten. Die Behörde, der es obliegt, das Vorliegen von

Ausschlussgründen darzulegen, hat sich in angemessener Frist sachlich hierzu nicht

positioniert. Im Übrigen ist das Eingreifen potentieller Ausschlussgründe nicht

ersichtlich. Jedenfalls überwiegt das Informationsinteresse. 

Unterschrift


